
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

mit Sitz in München 

- ISIN DE0005199905 / Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - 

 

 

 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 

Donnerstag, den 28. Mai 2026, 10:00 Uhr, 

in München  

 

ein, die ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne die Möglichkeit der physi-

schen Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

(mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) abgehalten 

wird. 
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I. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

 

Der Vorstand hat auf Grundlage von § 13 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft entschie-

den, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß 

§ 118a AktG abgehalten wird. Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) 

am Ort der Hauptversammlung ist daher ausgeschlossen.  

 

Die gesamte Hauptversammlung wird im zugangsgeschützten Internetservice zur 

Hauptversammlung („HV-Portal“) unter  

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

in Bild und Ton übertragen.  

 

Die Hauptversammlung findet in Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und 

der Mitglieder des Vorstands, des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ters sowie eines mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notars in 

den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marienplatz 11, 80331 München, statt. Hierbei 

handelt es sich um den Ort der Hauptversammlung im aktienrechtlichen Sinn. Auch die 

weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen an der Hauptversammlung persönlich teil, 

und zwar im benachbarten Raum, in den eine Bild- und Tonübertragung erfolgt.  

 

II. Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungsgegenständen 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern- 

abschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des  

Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025, sowie des  

erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB 

für das Geschäftsjahr 2025 

 

 

 

 

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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2. Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Ge-

sellschaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 

2025 in Höhe von EUR 508.394,08 in voller Höhe in Gewinnrücklagen einzustellen. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das  

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das  

Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das  

Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des 

Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026 und 

sonstiger unterjähriger Finanzinformationen 

 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – 

vor, die Rödl Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für 

die etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 

enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie zum Prüfer für 

die etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im 

Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG des Geschäftsjahres 2026 und 2027 zu wählen, sofern 

eine solche prüferische Durchsicht vor der nächsten Hauptversammlung erfolgt. 

 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher  

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 

Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung der Unternehmen von öffent-

lichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) 

auferlegt wurde. 
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6. Billigung des Vergütungsberichts 

 

Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sieht vor, 

dass Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften gemäß § 162 AktG jähr-

lich einen Vergütungsbericht zu erstellen und diesen gemäß § 120a Abs. 4 AktG der 

Hauptversammlung zur Beschlussfassung über dessen Billigung vorzulegen haben.  

 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ("Vergütungsbericht 2025") wurde 

gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetz-

lich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk 

über die Prüfung des Vergütungsberichts 2025 ist dem Vergütungsbericht beigefügt.  

 

Der Vergütungsbericht 2025 mit dem Vermerk des Abschlussprüfers ist ab der Einbe-

rufung der virtuellen Hauptversammlung und bis zu deren Ablauf im Internet unter  

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

zugänglich (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG). 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht 2025 zu billigen. 

 

III. Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts  

 

Der Vorstand hat entschieden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten wird. Die gesamte Hauptversammlung wird im HV-Por-

tal unter der in Abschnitt I. dieser Einladung genannten Internetadresse in Bild und Ton 

übertragen.  

 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

(mittels Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten) sind gemäß § 15 Abs. 1 der Sat-

zung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung 

angemeldet („Anmeldung“) und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben 

(„Nachweis“). Anmeldung und Nachweis bedürfen der Textform. 

 

Der Nachweis ist in Textform zu führen, wobei ein Nachweis durch den Letztintermediär 

(z.B. das depotführende Kreditinstitut) gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreicht. Der Nach-

weis muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, 

mithin auf den Ablauf des 6. Mai 2026 (d.h. 06.05.2026, 24:00 Uhr MESZ) beziehen 

(„Nachweiszeitpunkt“). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich aus-

schließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass da-

mit eine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der 

vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-

zeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im 

Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h. Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach 

dem Nachweiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.  

 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 

genannten Adresse bis spätestens  

 

Donnerstag, den 21. Mai 2026, 24.00 Uhr, 

 

eingehen (auch bei Übersendung per E-Mail ist für die Zwecke der Fristwahrung der 

Zeitpunkt des Eingangs maßgebend): 

 

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

 c/o meet2vote AG 

 Marienplatz 1 

 84347 Pfarrkirchen 

 Email: anmeldung@meet2vote.de 

 

 Damit Aktionäre unter der oben in Abschnitt I. dieser Einladung genannten Internet-

adresse über das HV-Portal die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung ver-

folgen oder das HV-Portal zur Ausübung ihres Stimmrechts oder zur Erteilung oder Än-

derung von Vollmachten oder Weisungen nutzen können, ist die fristgerechte Anmel-

dung zur Hauptversammlung und der fristgemäße Nachweis erforderlich. Nach fristge-

mäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises unter einer der vorstehend ge-

nannten Adressen werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

übersandt, die die notwendigen Basisdaten für die Nutzung des HV-Portals enthalten. 



 

- 6 - 
 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre 

– ohne mit dieser Bitte das Teilnahme- oder Stimmrecht der Aktionäre einzuschränken 

– frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises an die Gesell-

schaft unter einer der oben genannten Adressen Sorge zu tragen.  

 

2. Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten oder mittels Briefwahl 

 

a) Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

 Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen versammlungsbezogenen 

Rechte nach entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, 

z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen Dritten, ausüben 

lassen. Auch im Falle der Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte sind die 

fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis nach Maßgabe 

der vorstehenden Ausführungen in Abschnitt III.1. dieser Einladung erforderlich.  

 

 Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber 

der Gesellschaft erfolgen.  

 

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei Bevollmächtigung eines In-

termediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärsvereinigung oder eines diesen 

nach § 135 AktG gleichgestellten Rechtsträgers können Besonderheiten gelten, die 

bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Die Aktionäre werden ge-

beten, sich in einem solchen Fall mit dem zu bevollmächtigenden Rechtsträger 

rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 

abzustimmen.  

 

 Bevollmächtigte können ebenso wie die Aktionäre nicht physisch am Ort der Haupt-

versammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Ak-

tionäre lediglich im Wege der Briefwahl (vgl. Abschnitt III. 2. c) dieser Einladung) 

oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten, 

weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (vgl. Abschnitt III. 2. b) dieser Einla-

dung) ausüben.  

 

 Für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, hält die Gesellschaft 

Formulare bereit, die die Aktionäre verwenden können, aber nicht müssen. Das Voll-

machtsformular wird den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären zusammen mit 
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der Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung zugesandt. Darüber hinaus kann 

das Vollmachtformular auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

 https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

 heruntergeladen werden.  

 

 Bevollmächtigungen, deren Widerruf und Vollmachtsnachweise können vor der 

Hauptversammlung per Post oder per E-Mail an eine der oben in Abschnitt III. 1. 

dieser Einladung angegebenen Adressen bis zum 27. Mai 2026, 24.00 Uhr, einge-

hend übermittelt werden. Später eingehende Bevollmächtigungen, deren Widerruf 

und Vollmachtsnachweise per Post oder per E-Mail werden nicht berücksichtigt. Die 

Aktionäre haben zudem – auch über den 27. Mai 2026, 24.00 Uhr, hinaus – die 

Möglichkeit der Übermittlung von Bevollmächtigungen, deren Widerruf und Voll-

machtsnachweisen über das HV-Portal unter der oben in Abschnitt I. dieser Einla-

dung angegebenen Internetadresse. Diese Möglichkeit zur Übermittlung von Bevoll-

mächtigungen, deren Widerruf und Vollmachtsnachweisen über das HV-Portal en-

det mit Ablauf der Hauptversammlung und, soweit es Stimmrechtsvollmachten be-

trifft, mit dem Zeitpunkt, den der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung für 

die späteste Stimmabgabe festlegt. 

 

b) Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 

 Die Gesellschaft bietet den Aktionären und deren Bevollmächtigten an, bereits vor 

oder während der virtuellen Hauptversammlung einen von der Gesellschaft benann-

ten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in die-

sem Fall sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nach-

weis nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen in Abschnitt III. 1. dieser Ein-

ladung erforderlich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt 

das Stimmrecht im Falle der Bevollmächtigung ausschließlich auf Grundlage der 

vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne konkrete Weisung des Aktionärs ist 

der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung be-

fugt. Ebenso wenig nimmt der von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptver-

sammlungsbeschlüsse, zum Halten von Redebeiträgen oder zum Stellen von Fra-

gen oder Anträgen entgegen.  

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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 Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte, die dem von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht mit Weisungen erteilen möchten, können diese 

in Textform erteilen. Dafür kann das Formular verwendet werden, das den Aktionä-

ren zusammen mit der Eintrittskarte zur virtuellen Hauptversammlung zugesandt 

wird.  

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, den von der Gesellschaft benannten, weisungsgebun-

denen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem Weisungen, wie er ab-

stimmen soll, zu erteilen:  

 

- Die Vollmacht nebst Weisungen für den Stimmrechtsvertreter sowie etwaige Än-

derungen und der Widerruf derselben ist vor der Hauptversammlung per Post 

oder E-Mail an eine der oben in Abschnitt III. 1. dieser Einladung angegebenen 

Adressen bis zum 27. Mai 2026, 24.00 Uhr, eingehend zu übermitteln. Später 

eingehende Bevollmächtigungen und Weisungen (einschließlich deren Ände-

rungen und Widerruf) per Post oder E-Mail werden nicht berücksichtigt.  

 

- Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte haben des Weiteren – auch über den 

27. Mai 2026, 24.00 Uhr, hinaus – bis zu dem vom Versammlungsleiter in der 

Hauptversammlung für die späteste Stimmabgabe festgelegten Zeitpunkt die 

Möglichkeit, die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal unter der oben in Abschnitt I. dieser 

Einladung angegebenen Internetadresse zu erteilen, zu ändern oder zu wider-

rufen.  

 

Erhält der von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertre-

ter für ein und denselben Aktienbestand sowohl per Post oder E-Mail als auch über 

das HV-Portal Vollmacht und Weisungen (einschließlich deren Änderung oder Wi-

derruf), werden unabhängig von den Eingangsdaten ausschließlich die über das 

HV-Portal erteilte Vollmacht und die erteilten Weisungen als verbindlich angesehen. 

 

c) Stimmabgabe durch Briefwahl 

 

 Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege elektronischer Kommunikation 

nach § 118 Abs. 2 AktG durch sogenannte Briefwahl ausüben. Auch im Fall der 

Briefwahl sind eine fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristge-

mäßer Nachweis nach Maßgabe der Bestimmungen in Abschnitt III. 1. dieser Einla-

dung erforderlich. Bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), 
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Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleich-

gestellte bevollmächtigte Rechtsträger können sich ebenfalls der Briefwahl bedie-

nen.  

 

 Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation 

über das HV-Portal unter der in Abschnitt I. dieser Einladung angegebenen Inter-

netadresse abgegeben, geändert oder widerrufen werden, und zwar im Vorfeld oder 

während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Haupt-

versammlung für die späteste Stimmabgabe festgelegten Zeitpunkt.  

 

3. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 

 

Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die Anmel-

dung, Eintrittskartenbestellung sowie Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren 

Änderung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre über SWIFT erfolgen. Au-

torisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 

 

BIC: CPTGDE5WXXX  

 

Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  

 

Anmeldungen über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT En-

rolment Market Deadline), das heißt bis 21. Mai 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft 

eingegangen sein. Änderungen von Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts- und Wei-

sungserteilungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 27. Mai 2026, 

24:00 Uhr, (SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

 

 

4. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG, Rederecht gemäß 

§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG, Auskunftsrecht gemäß 

§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG, Recht zur Einreichung von Stellung-

nahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG und Möglichkeit des Widerspruchs ge-

gen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

 

a) Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

 Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwan-

zigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 
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erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-

kanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass 

sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 

der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 

den Antrag halten. Bei Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach § 70 AktG be-

stimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird.  

 

 Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und bei der Ge-

sellschaft spätestens am Montag, den 27. April 2026, 24.00 Uhr, eingehen. Wir 

bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse zu übersenden: 

 

 LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

 - Vorstandssekretariat - 

 Marienplatz 11 

 80327 München 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft am Marienplatz 11, 80331 Mün-

chen über keinen Postkasten verfügt, sodass das schriftliche Verlangen per Post 

übersandt oder zu den üblichen Geschäftszeiten am Informationsschalter im Erdge-

schoss des Gebäudes Marienplatz 11, 80331 München abgegeben werden sollte. 

 

 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht 

bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang 

des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem unter 

der Internetadresse  

 

 https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

 zugänglich gemacht.  

 

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

 Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär einen begründeten Gegenantrag zu 

einem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung übersenden. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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§ 126 Abs. 1 und Abs. 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu 

machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten 

Adresse spätestens am Mittwoch, den 13. Mai 2026, 24.00 Uhr, eingeht.  

 

 Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesell-

schaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahl-

vorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs. 1 und Abs. 2 AktG auf 

der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesell-

schaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am Mitt-

woch, den 13. Mai 2026, 24.00 Uhr, eingeht. Wahlvorschläge von Aktionären brau-

chen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Vorschlag nicht die folgenden 

Angaben enthält: Name, ausgeübter Beruf, Wohnort des zur Wahl Vorgeschlage-

nen. 

 

 Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Wahlvorschläge im Internet 

unter  

 

 https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

 zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse zugänglich machen.  

 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten 

an: 

 

 LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

 - Vorstandssekretariat - 

 Marienplatz 11 

 80327 München, oder 

 Fax: +49 (0)89 23691-600, oder 

 E-Mail: ir@ludwigbeck.de 

 

 Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 

der Aktionäre gelten nach § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichma-

chung gestellt. Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 

angemeldete Aktionäre das Stimmrecht ausüben. Sofern der den Antrag stellende 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß zur Haupt-

versammlung angemeldet ist, muss der Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der 

Hauptversammlung nicht behandelt werden.  

 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus 

auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im 

Rahmen des Rederechts (dazu unter Abschnitt III. 3. c)) gestellt werden. 

 

c) Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht, das im Wege der Vi-

deokommunikation ausgeübt wird. Ab ca. 1 Stunde vor der Hauptversammlung kön-

nen Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten im HV-Portal Redebeiträge anmelden. 

Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, das Auskunfts-

verlangen nach § 131 Abs. 1 AktG, Nachfragen nach § 131 Abs. 1d AktG und Fra-

gen nach § 131 Abs. 1e AktG können Bestandteil des Redebeitrags sein.  

 

Gemäß § 16a der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das 

Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken.  

 

Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internet-

fähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.  

 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 

zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung 

und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die 

Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.  

 

d) Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversamm-

lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, so-

weit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-

nung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunfts-

pflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Be-

ziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des 
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Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorge-

nannte Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung aus-

schließlich im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des 

Rederechts (dazu unter Abschnitt III. 3. c)), wahrgenommen werden kann.  

 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 

Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 

worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem 

auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich 

ist. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschal-

tet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen 

Kommunikation über das HV-Portal während der Hauptversammlung übermitteln 

können.  

 

Weiter bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass ein Aktionär, dem eine Auskunft 

verweigert wird, verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die 

Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Hauptversammlung auf-

genommen werden. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleis-

tet, dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptver-

sammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG im Wege 

der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal während der Hauptver-

sammlung übermitteln können. 

 

Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktionären in der Versamm-

lung ein Nachfragerecht gemäß § 131 Abs. 1d AktG zu. 

 

e) Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 

6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevoll-

mächtigten haben das Recht, bis spätestens zum Ablauf des Freitags, den 22. Mai 

2026, 24.00 Uhr, Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einzu-

reichen. 
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Die Einreichung hat in Textform als Datei im PDF-Format in deutscher Sprache über 

das HV-Portal zu erfolgen. Stellungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklu-

sive Leerzeichen) umfassen. Die Gesellschaft wird die Stellungnahme bis spätes-

tens zum Ablauf des Samstags, den 23. Mai 2026, 24.00 Uhr, unter Nennung des 

Namens des einreichenden Aktionärs über das HV-Portal zur Hauptversammlung 

unter  

 

 https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

zugänglich machen. 

 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie mehr als 10.000 Zei-

chen (inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigenden, strafrechtlich relevan-

ten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der Aktionär zu er-

kennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht ver-

treten lassen wird (§ 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und 

Nr. 6 AktG). 

 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen wer-

den in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Das Stellen von Anträgen und 

Wahlvorschlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Wi-

dersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind ausschließlich auf den 

in dieser Einladung beschriebenen Wegen möglich.  

 

f) Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung ge-

mäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zu-

geschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-

sammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. Widerspruch 

kann während der gesamten Dauer der Hauptversammlung bis zum Ende der 

Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft (HV-Portal) unter  

 

 https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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erklärt werden. Der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

kann keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll 

des die Hauptversammlung beurkundenden Notars erklären und kann hierzu auch 

nicht angewiesen werden.  

 

Die für den Online-Zugang für das HV-Portal erforderlichen Zugangsdaten erhalten 

die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit ihrer Anmeldebestätigung.  

 

5. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der  

Hauptversammlung 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.446.117,50 und ist in 3.695.000  

Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Ge-

samtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen 

Hauptversammlung beträgt damit 3.695.000. 

 

6. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG 

zugänglichen Informationen 

 

Die Informationen nach § 124a AktG zur virtuellen Hauptversammlung sind auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

zugänglich. 

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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7. Anfragen von Aktionären 

 

a) Anfragen vor der Hauptversammlung 

 

Anfragen zur virtuellen Hauptversammlung bitten wir nur an folgende Adresse der 

Gesellschaft zu richten: 

 

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

- Vorstandssekretariat - 

Marienplatz 11 

80327 München, oder 

Fax: +49 (0)89 23691-600, oder 

E-Mail: ir@ludwigbeck.de 

 

b) Anfragen während der Hauptversammlung 

 

Sollten Probleme bei der Stimmabgabe auftreten, kann der von der Gesellschaft be-

auftragte Hauptversammlungs- Dienstleister meet2vote AG spätestens ab Beginn der 

Abstimmungen in der Hauptversammlung unter folgender Telefonnummer erreicht 

werden: +49 89 23691 899 

 

8. Ausliegende Unterlagen 

 

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Marienplatz 11, 80331 München, am Emp-

fang im 6. Stockwerk) liegen seit Einberufung der virtuellen Hauptversammlung und 

bis zu deren Ablauf der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernab-

schluss, die Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern, der Vergütungsbe-

richt 2025, der Geschäftsbericht und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das 

Geschäftsjahr 2025, sowie der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben 

nach §§ 289a, 315a HGB zur Einsicht durch die Aktionäre aus.  

 

Die vorbezeichneten Unterlagen sind seit Einberufung der virtuellen Hauptversamm-

lung und bis zu deren Ablauf auch im Internet unter  

 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-

events/hauptversammlung  

 

zugänglich. 

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung
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9. Datenschutzhinweise  

 

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Ludwig Beck 

am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, Marienplatz 11, 80331 

München.  

 

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze per-

sonenbezogene Daten (insbesondere Name und Vorname sowie Anschrift von Akti-

onären, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und ggf. Name, Vorname 

und Anschrift eines vom jeweiligen Aktionär benannten Bevollmächtigten), um den 

Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-

sammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptver-

sammlung zu ermöglichen. Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den 

Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, 

übermittelt die depotführende Bank deren personenbezogene Daten an die Gesell-

schaft. Gegebenenfalls verarbeitet die Gesellschaft auch Informationen zur Bearbei-

tung und Beantwortung von Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen von 

Aktionären oder ihren Bevollmächtigten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sofern Akti-

onäre oder ihre Bevollmächtigten mit der Gesellschaft in Kontakt treten, verarbeitet 

die Gesellschaft zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, 

um etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär oder Bevollmächtigten 

angegebenen Kontaktdaten, wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Rechts-

grundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.  

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Nachbereitung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Ermöglichung 

der Ausübung Ihrer Aktionärsrechte zwingend erforderlich.  

 

Die Dienstleister der Gesellschaft, die zum Zwecke der Ausrichtung der virtuellen 

Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Gesellschaft nur solche per-

sonenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesell-

schaft. Die Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten so lange, wie dies 

für die vorstehend beschriebenen Zwecke erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche 

Nachweis- und Aufbewahrungsvorschriften zu einer weiteren Speicherung verpflich-

ten oder eine längere Speicherung im Rahmen von gerichtlichen Verfahren erforder-

lich ist. 
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Sie haben nach Kapitel III der DSGVO ein jederzeitiges Auskunfts- und Berichtigungs-

recht sowie ein Recht auf Datenübertragung. Unter bestimmten Voraussetzungen 

können Sie auch die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten oder deren Löschung verlangen.  

 

Soweit die Verarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit. f) DSGVO) erfolgt, können Sie der Verarbeitung unter den weiteren Voraus-

setzungen des Art. 21 DSGVO widersprechen. Im Falle eines solchen Widerspruchs 

ist eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung von ver-

sammlungsbezogenen Aktionärsrechten allerdings möglicherweise nicht möglich.  

 

Die vorstehend genannten Rechte können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgelt-

lich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

 

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 

- Vorstandssekretariat - 

Marienplatz 11 

80327 München, oder 

Fax: +49 (0)89 23691-600, oder 

E-Mail: ir@ludwigbeck.de 

 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 

DSGVO zu.  

 

Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter: 

 

Dr. Florian Modlinger 

12Tower GmbH 

Mitterweg 36a 

83233 Bernau 

Telefon: +49 8031 28217 10 

Fax: +49 8031 8873-969 
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München, im April 2026 

 

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, München 

– Der Vorstand – 

 

LUDWIG BECK AG 

Marienplatz 11 

80331 München 

Postanschrift: 80327 München 

 

Investor Relations 

Tel.: +49 (0)89 23691-745 Fax: +49 (0)89 206021-600 

E-Mail: ir@ludwigbeck.de 


